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Länderübergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzuges 
Verwaltungsvereinbarung zur Fortführung der Evaluation des Jugend.;. 
strafvollzuges und des zentralen Projektsekretariats mit Anbindung an 
den Kriminologischen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anlage 
1 Verwaltungsvereinbarung (60-fach) 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

gemäß Abschnitt 11. Ziffer 1 der Vereinbarung zwischen Landtag und 
Landesregierung über die Unterrichtung des Landtags durch die Lan
desregierung übersende ich Ihnen den Text einer Verwaltungsvereinba
rung der Nutzerländer zur Fortführung der Evaluation des Jugendstraf
vollzuges und des zentralen Projektsekretariats mit Anbindung an den 
Kriminologischen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen strebt zusammen mit anderen Ländern 
den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zur Fortführung der Eva
luation des Jugendstrafvollzuges und des zentralen Projektsekretariats 
mit Anbindung an den Kriminologischen Dienst des Landes Nordrhein
Westfalen zunächst für die Jahre 2018 bis 2020 an. 
Hintergrund ist die in § 73 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Ju
gendstrafvollzuges in Nordrhein-Westfalen (JStVollzG NRW) bzw. ent
sprechenden Vorschriften in den Jugendstrafvollzugsgesetzen der übri
gen Länder zu findende Bestimmung, wonach der Jugendstrafvollzug zu 
evaluieren ist. 
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Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

Auf der Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes führen die auch von 
der jetzigen Verwaltungsvereinbarung betroffenen Länder seit Herbst 
2010 die Evaluation des Jugend~trafvollzuges gemeinsam durch. Seit 
Januar 2016 wurde das Projekt durch Schaffung eines Projektsekretari
ats mit Anbindung an den Kriminologischen Dienst Nordrhein-Westfalen 
mit einem für zwei Jahre befristet eingestellten wissenschaftlichen Mitar
beiter fortgeführt. Die beteiligten Länder wollen dieses Projekt nun mit
tels der prüfgegenständlichen Verwaltungsvereinbarung fortsetzen. 
Die Verwaltungsvereinbarung enthält konkrete Regelungen insbeson
dere zu den Aufgaben des an das Land Nordrhein-Westfalen angebun
denen zentralen Projektsekretariats (§ 2 der Vereinbarung), zu den all
gemeinen Aufgaben der beteiligten Länder und dem Land Nordrhein
Westfalen als Träger des Projektsekretariats im besonderen (§§ 3, 4) 
zur Finanzierung des gemeinsamen Projekts (§ 5), zur Öffentlichkeitsar
beit (§ 6), eine Öffnungsklausel für die Aufnahme weiterer Länder (§ 7) 
Regelungen zur Dauer der Vereinbarung und zu außerordentlichen Kün
digungsrechten (§ 8) sowie eine salvatorische Klausel (§ 9). Details zu 
den Aufgaben und zu den Kosten der beteiligten Länder finden sich in 
zwei zur Verwaltungsvereinbarung gehörenden Anlagen. 
Hinsichtlich der Finanzierung des Projekts ist geplant, dass die anfallen
den Gemein- und Sachkosten am Standort des zentralen Projektsekre
tariats durch das Land Nordrhein-Westfalen getragen werden (§ 5 Abs. 
2 der Vereinbarung), welches auch Arbeitgeber des wissenschaftlichen 
Mitarbeiters sein soll (§ 4). Dafür übernehmen die übrigen Länder die 
Zahlung der Personalkosten des wissenschaftlichen Mitarbeiters, wobei 
eine interne Aufteilung unter Modifizierung des Königsteiner Schlüssels 

. - ohne Beteiligung der an der Verwaltungsvereinbarung nicht beteiligten 
Länder - erfolgt (vgl. § 5 Abs. 1 und 3 der Vereinbarung). Die Vereinba
rung soll bis zum 31. Dezember 2020 gelten (§ 8 Abs. 1 der Vereinba
rung). Eine Kündigung wegen Fehle'ns der haushaltsrechtlichen Voraus
setzungen für das Folgejahr ist mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende eines Jahres möglich (§ 8 Abs. 2 Satz 1). Zudem ist eine Sonder
kündigung wegen veränderter Umstände vorgesehen, wenn einem Land 
das Festhalten an der Vereinbarung auch unter Abwägung der allseiti
gen Interessen nicht zumutbar ist (Satz 2). 
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Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

60 Exemplare des Entwurfs der Ländervereinbarung sind beigefügt. 

Die Landesregierung beabsichtigt eine Befassung des Kabinetts in der 
Sitzung vom 09.10.2018. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Biesenbach 

Seite 3 von 3 





1 

Verwaltungsvereinbarung 
zur Fortführung der Evaluation des Jugendstrafvollzuges und des zentralen 

Projektsekretariats mit Anbindung an den Kriminologischen Dienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Die Länder 

BerUn 
Brandenburg 
Bremen, 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenbu rg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrh~in-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schieswig-Hoistein 
Thüringen 

treffen folgende,Ve~einbarung: 

§ 1 
Gegenstand und Zweck 

Die länderübergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzuges und das zentrale 
, Projektsekretariat mit Anbindung an den Kriminologischen Dienst des Landes 

Nordrhein-Westfalen sollen nach dem Beschluss des Strafvollzugsausschusses der 
Länder zu TOP 11 seiner 126. Tagung vom 11: bis zum 13. Oktober 2,017 fortgesetzt 
werden. Dazu soll eine Vollzeitstelle für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter in dem zentralen Projektsekretariat eingerichtet 
werden. Die vorliegende Vereinbarung regelt zunächst für die Jahre 2018, 2019 und 
2020 die Rechte und Pflichten der beteiligten Länder im Zusammenhang mit der 
Aufgabenwahrnehmung und der Finanzierung des vorbezeichneten zentralen 
Projektsekretariats. 

§2 
Aufgaben des zentralen Projektsekretariats 

Die Aufgaben des zentralen Projektsekretariats sind im Einzelnen der beigefügten 
tabellarischen Übersichtzur AufgabE;!nverteilung '"Länderübergreifende Evalüati.on des 
Jugendstrafvollzuges" (Anlage 1) zu entnehmen, welche Bestandteil dieser 
Vereinbarung ist. Die darin aufgelisteten Aufgaben können im Zuge der weiteren Arbeit 
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durch Mehrheitsbeschluss der beteiligten Länder konkretisiert und fortgeschrie~en 

werden. Wegen der Zuständigkeit für ~fie Personalführung und Verwaltung des 
zentralen Projektsekretariats (siehe § 4) bedarf es jewe,ils der Zustimmung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 

§3 
Aufgaben der Länder 

(1) Die Kriminologischen Dienste der beteiligten Länder verpflichten sich zur aktiven 
Unterstützung des zentralen Projektsekretariats und leisten die notwendigen 
Zuarbeiten und Arbeite~. Diese ergeben sich ebenfalls aus der in § 2 dieser 
Vereinbarung genannten Aufgabenverteilung, die im Zuge der, w~iterenArbeit 
ebenfalls' durch Mehrheitsbeschluss der beteiligten Länder konkretisi'ert und 

fortgeschrieben werden kann. 

(2) Sofern die jeweils aktuelle Fassung. der Aufgabenverteilung. vorsieht; dass 
bestimmte Aufgaben nicht durch alle beteiligten Länder wahrgenommen werden 
müssen, erfolgt die konkrete Übertragung derartiger Aufgaben' an einzelne Länder 
durch Mehrheitsbesc~luss und mit Zustimmung des jeweils betroffenen Landes im 
Rahmen der zwei Mai jährlich vorgesehenen Arbeitstagungen der Kriminologischen 
Dienste. Dies. gilt auch für weitere Veränderungen der Aufgabenverteilung. 
Entsprechende Veränderungen der Aufgabenverteilung werden über das zentrale 
Projektsekretariat den beteiligten Ländern in geeigneter Form bekanntgegeben. 

§4 
Besondere Aufgaben des Landes Nordrhein-Westfalen 

Das Land Nordrhein-Westfalen is't Arbeitgeber der wissenschaftlichen Mitarbeiterin 

oder des wissenschaftlichen Mitarbeiters im zentralen Projektsekretariat. Die insofern 
anfallenden besonderen Aufgaben sind in der in § 2 dieser Vereinbarung genannten 
Aufgabenverteilung durch das Länderkürzel NRW gekennzeichnet. 

.§ 5 
Finanzierung 

(1 )Die beteiligten länder, mit Ausnahme des Landes Nordrhein-Westfalen tragen die 
anfallenden Personalkosten der wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder des' 
wissenschaftlichen Mitarbeiters des zentr~len Projektsekretariats. Die 
Kostenaufteilung erfolgt nach einer Modifizierung des Königsteiner":Schlüssels ohne 
Berücksichtigung der Länder .Baden-Württemberg~ Bayern und Nordrhein-Westfalen. 
Die Gesamtkosten der. Länder und die Kostenaufteilung ergeben sich aus der 
'gegenwärtig~n Kostenkalkulation für die Jahre 2018, 2019 und 2020, die als Anlage 
2 Bestandteil dieser Vereinbarung ist. Die Länder sind sich darüber einig, dass diese 
auf der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 13 nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dien'st der Länder basierenden Kalkulationen nicht abschließend sind, 
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sondern der noch· ausstehenden Stufenzuordnung der wissenschaftlichen 

Mitarbeiterin oder des wissenschaftlichen Mitarbeiters des zentralen 

Proj,ektsekretariatsund etwaiger Tarifanpassunge~ unterliegen. Für den Fall, dass die 
tatsächlichen Personalkosten von den kalkulierten Kosten abweichen, sind sich die 
Länder einig, dass der Kostenbeitrag der Länder entsprechend der vorgenannten 
Berechnungsmethode angepasst wird. 

(2) Sämtliche Gemein- und Sachkos,tenpauschalen' am Stan~ort des zentralen 
Projektsekretariates werden nicht umgelegt, sondern sind ausschließlich durch das 
Land Nordrhein-Westfalen ,als Sitzland des zentralen Projektsekretariates zu tragen. 
Damit ist eine darüber hinausgehende Kostenbeteiligung (z.B. bei Personalkosten) 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen dieser Vereinbarung abgegolten. 

(3) Die übrigen Länder zahlen dem Land Nordrhein-Westfalen ihren Anteil an den 

Gesamtkosten jeweils zum 1. November des laufenden Haushaltsjahres. 

§6 
Öffentlichkeitsarbeit 

Sachstands- ' oder Ergebnisberichte der Evaluation werden dem 
Strafvollzugsausschuss ab dem Jahr 2018 jeweils zu seiner Herbsttagung durch das 
~entrale Projektsekretariat mit der Bitte um Kenntnisnahme und gegebenenfalls 
Veröffentlichungsgenehmigung vorgelegt. Es steht den Ländern und ihren 
Kriminologischen 'Diensten frei, die veröffentlichten Ergebnisse als Bezugswerte für 
landesspezifische Auswertungen zu nutzen und nach eigenem Ermessen zu 
publizieren. 

§7 
Öffnungsklausel 

Weitere Länder können der Vereinbarung beitreten. Der Aufnahme müs,sen alle an der 
Vereinbarung beteiligten Länder zustimmen. 

§8 
Dauer der Vereinbarung, Kündigung 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft und endet mit Ablauf des 
31. Dezember 2020. 

(2) Ein Land kann diese Vereinbarung jeweils mit einer Frfst von drei Monaten zum 
Ende des Jahres kündigen, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Zahlungen nach § 5 im Folgejahr nicht vorliegen und nichtgeschaffen werden können. 
Eine einseitige Kündigung ist zudem möglich, wenn einem Land aufgrund nachweislich 
veränderter Umstände ein Festhalten an der Vereinbarung auch unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen nicht zugemutet werden kann. Durch die Kündigung wird der 
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Bestand der Vereinbarung zwischen den verbleibenden Ländern nicht berührt. Die 
bisherige Kostenumlage der beteiligten Lä~dermit Ausnahme des Landes Nordrhein
Westfalen ist nach erfolgter Kündigung jedoch entsprechend anzupassen und 
umzulegen. 

§9 
Salvatorische Klausel 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein 
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser 
Vereinbarung nicht. 

(2) Die Länder verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue 
Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen oder nichtigen 
Bestimmungen entDaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger 
Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt, wenn sich in der Vereinbarung eine Lücke 
herausstellen sollte. Zur Ausfülluhg der Lücke verpflichten sich die Länder auf die 
Etablierung angemessener Regelungen in dieser Vereinbarung hinzuwirken, die dem 
am nächsten kommen, was die Länder nach dem Sinn und Zweck der Vereinbarung 
b~stimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre. 



Berlin, den 

SenatsvelWaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Anti
diskriminierung 

Dr. Dirk Behrendt 

Bremen; den 

. Senat für Justiz und Verfassung der 
Freien Hansestadt Bremen 

Martin Günthner 

Wiesbaden, den 

Hessisches Ministerium der Justiz 

Eva Kühne-Hörmann 

~annover, den 

Niedersächsisches Justizministerium 

Barbara Havliza 
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Potsdam, den 

Ministerium der Justiz und für Europa 
und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg 

Stefan Ludwig 

Hamburg, den 

Behörde für Justiz und Gleichstellung der 
Freien und Hansestadt Hamburg 

Dr. Till Steffen 

Schwerin, den 

Justizministerium 
Mecklenburg-Vorpommern 

Katy Hoffmeister 

Düsseldorf, den 

Ministerium der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Peter Biesenbach 



Mainz, den 

Ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz des 
Landes Rheinland-Pfalz 

Herbert Mertin .. 

Kiel; den 

Ministerium für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und 
Gleichstellung des Landes 
Schleswig-Holstein 

Dr. Sabine Sütterlin-Waack 

Magdeburg, den 
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Saarbrücken, d~n 

Ministerium der Justiz d~s Saarlandes 

Peter Strobel 

Dresden, den 

Sächsisches Staatsministerium der 
. Justiz und für Europa 

Sebastian Gemkow 

Erfurt, den 

Ministerium für Justiz und Gleichstellung, Thüringer Ministerium für'Migration, 
des Landes Sachsen-Anhalt Justiz und Verbraucherschutz 

Anne-Marie Keding Dieter Lauinger 



Aufgabenverteilung nLänderübergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzugesft Anlage 1 

Für die länderübergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzuges gilt folgende Aufgabenverteilung: 

Das Projektsekretariat leistet die in der Spalte "PS" markierten A\1fgaben, ggf. in Zusammenarbeit mit den an der betreffenden Aufgabe jeweils' 
betejligten Ländern. Alle an der länderübergreifenden Evaluation beteiligten Länder leisten die in der Spalte "Beteiligte Länder" mit 14 

markierten (Zu-)Arbeiten. Alle an der Fallanalyse beteiligten Länder leisten zusätzlich die in der Länderspalte mit 11-14 markierten Aufgaben. 

Die anRückfallanalysen' beteiligten Länder leisten zusätzlich die in der Länderspalte mit 1-14 markierten Aufgaben. Für die mit 4-5 markierten 
Aufgaben wird im Zuge der weiteren Planung eine Arbeitsgruppe von mindestens vier bis fünf Ländern gebildet - vorzugsweise in Fortführung 
der bestehenden länderoffenen Arbeitsgruppe. Die .mit NRW gekennzeichneten Aufgaben werden von Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. 
Die Mitarbeit an in'der Länderspalte mit ':lAG markierten weiteren Unterarbeitsgruppen ist allen beteiligten Ländern freigestellt. 
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läl1derübE~r9reifende Evaluation des JugendstrafVollzuges Anlage 2 ~ostenkalkulation Projektsekretariat 2018 - 2020 

Kostenkallkulation Projektsekretariat 2018 

Personalkosten wiss. Mitarbeit - Vollzeit (TV L E 13 Stufe 3 * 100 %) gemäß Tarif 2018: 

(Reduzierte} Gemeinkostenpauschale gern. Kostenberechnung der Bundesverwaltung (Stand: 21.8.2017) - 30 % der Personalkosten: 

KrimD NRW I Rocholl Stand: 06.11.2017 Seite 1 von 3 



Lä;nderübt~rgreifende Evaluation des Jugendstrafvollzuges Anlage 2 Kostenkalkulation Projektsekretariat 2018 - 2020 

Kostenkalkulatio"n Projektsekretariat 2019 

Personalkosten wiss. Mitarbeit - Vollzeit (TV L E 13 Stufe 3 * 100 % ) gernäß Tarif 2018 zuzüglich einer vorsorglich berücksichtigten Tariferhöhung von 3% 

(Reduzierte) GerneinkostenpCluschale gern. Kostenberechnung der Bundesverwaltung (Stand: 21.8.2017 für 2°16) - 30 % der Personalkosten 

Sachkostenpauschale gern. KostenberechnLing der Bundesverwaltung (Stand: 21.8.2017 für 2016): 
sächl. Verwaltungsausgaben (9.200 €), Investitionen (2.850,- €) Büro (8.200,- €) 

KrimD NRW / Rocholl Stand: 06:11.2017 Seite 2 von 3 



Länderulilergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzuges Anlage 2 Kostenkalkulation Projektsekretariat 2018 - 2020 

K:ostenkalkulation Pro;ektsekretariat 2020 

Personalkosten wiss. Mitarbeit - Vollzeit ( TV L E 13 Stufe 3 * 100% ) für 01.01.2020 - 31.03.2020 sowie (TV L E 13 Stufe 4 * 100% ) für 01.04.2020-
31.122020 gemäßTarif 2018 zuzüglich einer vorsorglich berücksichtigten Tariferhöhung von 3% (16.814 € + 58.828 € = 75.642 € zzgl. 3% = 77.911,26 €) 
(F~eduzierte) Gemeinkostenpauschale gem. Kostenberechnung der Bundesverwaltung (Stand: 21.82017 für 2016) - 30 % der Personalkosten 

Sachkostenpauschale gem. Kostenberechnung der Bundesverwaltung (Stand: 21.82017 für 2016): 
sächl. Velvvaltungsausgaben (9200 €), Investitionen (2.850,- €) Büro (8.200,- €) 
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